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Vorbemerkungen 
Die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) geben den Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse 
für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen, einschließlich deren Einstufung, wieder. 

Eine Besonderheit im Abwasserbereich besteht darin, dass die auftretenden biologischen Arbeitsstoffe in 
ihrer Zusammensetzung nicht jederzeit bekannt sind und jeder Mensch - bedingt durch eine Vielzahl von 
Faktoren - unterschiedlich auf den Kontakt zu Viren, Bakterien, Pilzen oder Endotoxinen reagieren kann. Aus 
diesem Grund gilt bei einem Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen das sogenannte Minimierungsgebot. 
Der Kontakt zu den biologischen Arbeitsstoffen ist so gering wie möglich zu halten. 

Die folgenden Best Practice Empfehlungen sind eine Zusammenstellung von in der Praxis bewährten Bei-
spielen zur betrieblichen Umsetzung der Anforderungen der TRBA 220. 

Viele Maßnahmen können auf einfache Weise angewandt werden, andere erfordern lediglich kleinere Umor-
ganisationen der betrieblichen Abläufe.  

Nicht alle angegebenen Gefährdungen treffen auf jeden Betrieb zu, so dass die Notwendigkeit der gesetzlich 
geforderten Gefährdungsbeurteilung herausgestellt wird. 

Nr.1 TRBA 220: Anwendungsbereich 
Diese TRBA gilt für nicht gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anla-
gen und beschreibt Schutzmaßnahmen zur Reduzierung der Gesundheitsgefährdung der Beschäftigten. 

 Die in abwassertechnischen Anlagen verrichteten Tätigkeiten stellen nicht gezielte Tätigkeiten im Sinne 
der Biostoffverordnung dar (§2 Abs. 5 BioStoffV).  

Nr.2 TRBA 220: Allgemeines 
Die TRBA 220 legt grundsätzliche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten bei Tätigkeiten 
im Bereich von abwassertechnischen Anlagen vor Gefährdungen durch die Exposition 
gegenüber biologischen Arbeitsstoffen fest.  

Die innerbetriebliche Umsetzung dieser Maßnahmen liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers und muss 
die tatsächlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Die Exposition gegenüber biologischen Arbeitsstoffen wird 
wesentlich durch die Gestaltung und Verfahrenstechnik der technischen Anlagen, Einrichtungen und Ar-
beitsmittel (auch Fahrzeuge) sowie die spezifische Tätigkeit beeinflusst. 

Von den Regelungen dieser TRBA kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn das Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung ergibt, dass mindestens gleichwertige Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die Gleich-
wertigkeit des Schutzniveaus ist auf Verlangen der zuständigen Behörde im Einzelfall nachzuweisen. 
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Nr. 4 TRBA 220: Gefährdungsbeurteilung 
Der Arbeitgeber hat entsprechend § 7 BioStoffV eine Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen durchzuführen. Dazu hat er sich vor der Aufnahme von Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen ausreichende Informationen zu beschaffen, die eine Gefährdungs-beurteilung hinsichtlich 
biologischer Gefährdungen ermöglichen (§ 5 BioStoffV).  
Aus der Bewertung der Informationen hat die Ableitung von Schutzmaßnahmen zu erfolgen. Der Arbeitgeber 
hat sich fachkundig beraten zu lassen, sofern er nicht selbst über die erforderlichen Kenntnisse verfügt. 

 Maßgeblich für den Umfang der Schutzmaßnahmen ist die Gefährdungsbeurteilung. Eine entsprechende 
Forderung ergibt sich aus dem Arbeitsschutzgesetz und der DGUV V 1 Vorschrift1 „Grundsätze der Prä-
vention“, sowie aus § 7 der Biostoffverordnung (BioStoffV). Hiernach hat der Arbeitgeber die erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der 
Arbeit zu gewährleisten und zu verbessern. Hierzu muss der Arbeitgeber die am Arbeitsplatz bestehen-
den Gesundheitsgefährdungen beurteilen. Die Beschäftigten haben die Arbeitsschutzanweisungen des 
Arbeitgebers zu beachten. 

 Alle grundlegenden Ausführungen der TRBA 220 zur Gefährdungsbeurteilung können in der Regel von 
Abwasserbetrieben für die eigene Gefährdungsbeurteilung übernommen werden. Lediglich in Ausnah-
mefällen können weitergehende Gefährdungsbeurteilungen erforderlich sein.  

Nr. 4.2 TRBA 220: Gefährdungen durch biologische Arbeitsstoffe 
Im Bereich von abwassertechnischen Anlagen werden Tätigkeiten ausgeführt, bei denen Beschäftigte mit 
Abwasser, Klärschlamm, Materialien und Gegenständen umgehen, die biologische Arbeitsstoffe enthalten 
oder freisetzen (Aerosole) bzw. denen diese Stoffe anhaften. 

Prozessbedingt findet eine Vermehrung bestimmter biologischer Arbeitsstoffe statt. Beschäftigte kommen 
dabei mit biologischen Arbeitsstoffen in Kontakt, ohne dass diese Tätigkeiten auf diese ausgerichtet sind. 
Die auftretenden biologischen Arbeitsstoffe sind nicht abschließend der Spezies nach bekannt und es 
kommt zu einer mikrobiellen Mischexposition der Beschäftigten, wobei die Expositionsverhältnisse zeitlich 
starken Schwankungen unterliegen und auch räumlich sehr unterschiedlich sein können. Definitionsgemäß 
handelt es sich demnach um nicht gezielte Tätigkeiten im Sinne der BioStoffV 

Die Gefährdung bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen wird maßgeblich durch deren Eigenschaften 
sowie Menge, Umfang der Freisetzung und Verbreitung, Art, Dauer und Häufigkeit des Kontakts bestimmt. 

 Das Abwasser und die bei Arbeiten entstehenden Aerosole sind qualitativ und quantitativ sehr unter-
schiedlich kontaminiert. Das Spektrum der biologischen Arbeitsstoffe variiert in Abhängigkeit von den 
Einleitern und den Vermehrungs- bzw. Inaktivierungsbedingungen, die in den Anlagen vorherrschen 
(Klima, Fließgeschwindigkeit, chemische Zusammensetzung des Abwassers, verfahrenstechnische Ge-
gebenheiten u. a.) 

 Bakterien und Schimmelpilze können sich auch außerhalb von Abwasser abhängig von Umgebungsbe-
dingungen vermehren, so dass ihr Vorkommen und die Konzentration dieser verschiedenen Organismen 
abhängig sind z. B. vom Arbeitsbereich, Arbeitsverfahren, Arbeitsmanagement und Hygienezustand des 
Arbeitsplatzes. 
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Aufnahme- und Übertragungswege 

1.  Aufnahme über den Mund 

− durch Spritzer 

− durch verunreinigte Nahrungsmittel 

− durch Essen, Trinken und Rauchen oder Schnupfen ohne vorherige Reinigung der Hände 

  − durch jeglichen Hand-Mund-Kontakt auch über kontaminierte Kleidung oder persönliche Schutzaus-
rüstung 

2.  Aufnahme über die Atemwege (inhalativ) 

− durch Bioaerosole (z. B. Tröpfchen, Stäube) 

3.  Aufnahme über die Haut oder Schleimhäute z. B. 

− durch Eindringen bei Hautverletzungen 

− durch Spritzer in die Augen und Nase 

− bei verminderter Schutzbarriere z. B. durch Nässe aufgeweichte oder erkrankte Haut 

− durch alle Hand-Gesicht-Kontakte 

− durch Kontakt mit kontaminierter Kleidung oder Schutzausrüstung 

4.  Eindringen in tiefes Gewebe (Muskulatur, Unterhautfettgewebe) bei Verletzungen z.B.durch Stich- und 
Schnittverletzungen mit kontaminierten Geräten 

Zu beachten ist, dass viele Infektionserreger nicht nur über einen sondern auch über mehrere der oben 
genannten Übertragungswege aufgenommen werden können. 

Es werden infektiöse, sensibilisierende und toxische Wirkungen unterschieden. Während bei den infektiö-
sen Wirkungen die orale Aufnahme im Vordergrund steht, ist bei den sensibilisierenden und toxischen Wir-
kungen auch der inhalative Aufnahmepfad von Bedeutung. Die sensibilisierenden oder toxischen Wirkun-
gen von Mikroorganismen sind unabhängig vom Infektionspotential in der Gefährdungsbeurteilung zu be-
rücksichtigen. Hierfür typisch sind Mischexpositionen mit einer Vielzahl allergener und toxischer luftgetra-
gener Komponenten.  

Gemäß der Biostoffverordnung werden biologische Arbeitsstoffe entsprechend ihrem Infektionsrisiko in 
Risikogruppen eingeteilt. In der Regel treten in abwassertechnischen Anlagen biologische Arbeitsstoffe der 
Risikogruppe 1 und 2 auf. 
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TRBA 220, Anhang 2 Tabellarische Übersichten über mögliche Krankheitserreger im Abwasser 

In den folgenden Tabellen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, werden die in abwassertechni-
schen Anlagen relevanten biologischen Arbeitsstoffe aufgeführt, die Krankheiten hervorrufen können und 
die anhand der EG-Richtlinie 2000/54/EG in Risikogruppen eingeteilt sind. Zudem werden die Aufnahme-
wege der Krankheitserreger beschrieben und – falls bekannt – mögliche Impfungen angegeben. 
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Nr. 4.3 TRBA 220: Tätigkeiten in abwassertechnischen Anlagen 

 

TRBA 220: Tätigkeitsbereiche in abwassertechnischen Anlagen 
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Nr. 4.4 TRBA 220: Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme von Tätigkeiten durchzuführen. Bei Änderungen der Arbeits-
bedingungen sowie bei den weiteren in § 8 BioStoffV genannten Anlässen ist die Gefährdungsbeurteilung zu 
aktualisieren. Eine erneute Gefährdungsbeurteilung ist auch notwendig, wenn dem Arbeitgeber Erkran-
kungen bei Beschäftigten bekannt werden, die auf entsprechende Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstof-
fen zurückzuführen sein können. 

Eine Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung anhand von Beispielen gibt die technische Regel für biologi-
sche Arbeitsstoffe „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit biologischen Ar-
beitsstoffen“ (TRBA 400). 

 

 In der Handlungsanleitung wird die Vorgehensweise der Gefährdungsbeurteilung bei nicht gezielten Tä-
tigkeiten, sowie die Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen beschrieben.Zur Informations-
beschaffung über das Risikopotenzial der biologischen Stoffe im Abwasserbereich dienen die tabellari-
schen Übersichten aus dem Anhang 2 der TRBA 220 

 Die notwendigen tätigkeitsbezogenen Gefährdungsinformationen erhält man mit Hilfe der GUV-I8755 (neu 
DGUV Information 203-063) – hier insbesondere Nr. 4.1 Mikroorganismen und Viren 
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Nr. 5 TRBA 220: Schutzmaßnahmen 

Nr. 5.1 TRBA 220: Allgemeine Grundsätze 
Der Arbeitgeber legt in der Gefährdungsbeurteilung Schutzmaßnahmen fest. Die erforderlichen Schutz-
maßnahmen für die Tätigkeiten an den unterschiedlichen Arbeitsplätzen umfassen auch die regelmäßige 
mündliche Unterweisung der Mitarbeiter bezüglich der vorhandenen Gefährdungen und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren. 

Im Arbeitsschutz gilt grundsätzlich folgende Rangfolge der Schutzmaßnahmen: 

1. bauliche Maßnahmen und technische Maßnahmen, 

2. organisatorische Maßnahmen, 

3. hygienische Maßnahmen 

4. personenbezogene Maßnahmen 
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Nr. 5.2 TRBA 220: Bauliche und technische Maßnahmen 
 Vermeidung von Aerosolbildung beim Abwassertransport durch hydraulisch günstige Gestaltung von Ab-

sturzbauwerken 

 

Beispiel: Gestaltung Absturzbauwerk (Quelle: DAR) 

 Verringerung der Fallhöhe bei stürzenden Wassermassen 
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 Minimierung der Aerosolbildung bei Oberflächenbelüftern durch Einhausung, Abdeckung oder Spritz-
schutzeinrichtungen 

  

Beispiel: Einhausung eines Schneckenpumpwerks / Abdeckung eines Belebungsbeckens. (Quelle: DAR) 

 Abdeckung des Rechengerinnes 

  

Beispiele: Abgedeckte Rechengerinne (Quelle: DAR/BWB) 

 Automatisierung von Arbeiten z.B. durch den Einbau von technischen Einrichtungen wie Spülkippen sowie 
Wirbeljets in Regenbecken, Reinigungsanlagen für Tücher der Kammerfilterpressen oder Reinigungs-
geräten für Ablaufrinnen an Klärbecken 

 



  Best Practice Empfehlungen 

12 DWA Stand: 15.02.2016, aktualisiert am 23.03.2020 

  

Beispiele: Automatische Reinigung Kammerfilterpresse Spülkippe (Quelle: DAR) 

 

 Technische Belüftung von abwassertechnischen Anlagen 

    

Beispiele: Einsatz von Kanallüftern (Quelle: SEBD) 

 

 Steuerung der Hochdruckkanalspülung mit Fernbedienung 

 

  

Beispiele: Hochdruckkanalspülung mit Fernbedienung (Quelle: WSW, BWB) 

 

 Reduzierung der Aerosolfreisetzung bei Kanal- und Bauwerksreinigung durch Erfassungseinrichtungen 
oder Luftschleierabsperrung 
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 Eine wirksame Schutzmaßnahme zum Schutz vor Bioaerosolen bei der Kanalhochdruckreinigung ist die 
Ausstattung der Kanalreinigungsfahrzeuge mit einer Luftschleierabsperrung. Hierbei wird ein spezielles 
hydraulisch angetriebenes Gebläse am Fahrzeug angebaut und ein "scharfer" Luftstrahl schräg in den 
Kanalschacht geblasen. Durch den entstehenden Luftschleier werden die Aerosole daran gehindert aus 
dem Arbeitsschacht auszutreten. Die Mitarbeiter sind den an den Aerosolen anhaftenden Viren, Bakterien 
und anderen Schmutzstoffen nicht mehr ausgesetzt. 

  

Beispiel: Kanalreinigung mit HDS-Fahrzeugen – Luftschleierabsperrung (Quelle: TRBA 220, WSW) 

 

 Maschinelle Reinigungsverfahren bei großen Kanalquerschnitten, die manuelle Reinigungsverfahren ent-
behrlich machen 

 

Maschinelles Reinigungsverfahren (Quelle: BWB) 
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Nr. 5.3 TRBA 220: Organisatorische Maßnahmen 
 Unterweisung anhand von Betriebsanweisungen 

 

Beispiel: Betriebsanweisung nach BiostoffV (Quelle: BWB)  



  Best Practice Empfehlungen 

15 DWA Stand: 15.02.2016, aktualisiert am 23.03.2020 

 Reinigungsarbeiten sind nur von gesicherten Standplätzen auszuführen. 

 

Gesicherter Standplatz an Beckenanlage (Quelle: DAR)  

 Ist die Aerosolreduzierung durch technische Maßnahmen nicht möglich, darf die Steuerung des Ka-
nalspülvorgangs nicht unmittelbar am Schacht erfolgen. Als geeignet hat sich ein Abstand von ca. 4 m 
Entfernung unter Beachtung der Windrichtung erwiesen. 

 

Reinigungsarbeiten mit sicherem Abstand (Quelle: BWB) 

 Verschmutzte Arbeitsgeräte und Ausrüstungsgegenstände müssen unmittelbar nach der Tätigkeit gerei-
nigt werden. 
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Reinigung Hausanschlusskamera (Quelle: BWB) 

 Werden Arbeitsgeräte und Ausrüstungsgegenstände auch in anderen Arbeitsbereichen eingesetzt, sind 
diese erforderlichenfalls zusätzlich zu desinfizieren. 

  

Beispiele: Desinfektion der Arbeitsgeräte (Quelle: BWB) 
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 Fahrzeugkabinen müssen arbeitstäglich gereinigt werden (z.B. feucht wischen). 

  

    

Beispiele: Arbeitstägliche Reinigung der LKW-Fahrerkabine (Quelle: WSW, BWB) 

 Wassertanks auf Fahrzeugen zur hygienischen Händereinigung sind arbeitstäglich zu entleeren und mit 
Frischwasser aufzufüllen. 
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 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass den Beschäftigten ausreichend Zeit und Möglichkeiten für die 
Erfüllung der arbeitshygienischen Pflichten zur Verfügung gestellt werden. 

 

Beispiel: Betriebsvereinbarung Waschzeit (Quelle: SEBD) 

 Für eine fachkundige Bekämpfung und Beseitigung von Ratten und Mäusen ist zu sorgen 

 Rechtliche Grundlagen der Rattenbekämpfung ist GUV-V C5 – Abwassertechnische Anlagen (neu 
DGUV Vorschrift 21/22) § 28: „Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in abwassertechnischen 
Anlagen Ratten bekämpft werden. Die Rattenbekämpfung dient dem Ziel, der Infektionsgefahr (Lep-
tospirose) bei Einwirkung von Rattenurin auf verletzte Körperteile entgegenzuwirken.“ 

§ 18 Infektionsschutzgesetz (IfSG) schreibt vor, dass zur behördlich angeordneten Bekämpfung von 
Krankheitserreger übertragenden Wirbeltieren (Ratten) nur Mittel und Verfahren verwendet werden 
dürfen, die vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit BVL in einer Liste im 
Bundesgesundheitsblatt bekannt gemacht worden sind. 
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Dem Anwender außerhalb behördlich angeordneter Bekämpfungsmaßnahmen steht die Wahl der Mittel 
grundsätzlich frei. Das BVL empfiehlt aber den Einsatz der gelisteten Mittel, da die Wirksamkeit amtlich ge-
prüft wurde und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt bei sachgerechter An-
wendung als vertretbar bewertet worden sind. Daher ist diese Empfehlung für den Abwasserbereich zu un-
terstützen, außerdem hätte die Abweichung von dieser Verfahrensweise sehr weitreichende Konsequenzen 
für „Hersteller“, „Vertreiber“ und „Anwender“. 

Sachkundeanforderungen: Nach §4 Tierschutzgesetz darf ein Wirbeltier nur unter Vermeidung von Schmer-
zen getötet werden. Ein Wirbeltier töten darf nur, wer die dazu notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse hat 
(Sachkundenachweis für gewerbliche Anwendung gemäß TRGS 523: Schädlingsbekämpfung mit sehr gifti-
gen, giftigen und gesundheitsschädlichen Stoffen und Zubereitungen) 

 

Beispiel: Sachkundenachweis Rattenbekämpfung nach § 4 Tierschutzgesetz  

 

 



  Best Practice Empfehlungen 

21 DWA Stand: 15.02.2016, aktualisiert am 23.03.2020 

Nr. 5.4 TRBA 220: Hygienische Maßnahmen 

Nr. 5.4.1 TRBA 220: Bauliche hygienische Maßnahmen 
 räumliche Trennung von Pausen-, Umkleide- und Waschbereichen 

  

Beispiele: Gestaltung von Pausenräumen (Quelle: SES) 

 Bestuhlung und Tische müssen leicht zu reinigen sein. Evtl. kann man durch unterschiedliche Bestuhlung 
(Farben oder Polsterung) für einzelne Arbeitsgruppen kenntlich machen.  

 Sofern ein gemeinsamer Aufenthaltsraum mit anderen Beschäftigten genutzt wird, ist jeder Mitarbeiter 
angehalten, darauf zu achten, diese Räume nicht mit stark verschmutzter Kleidung zu betreten. Eine 
wirksame organisatorische Maßnahme wäre, die Reinigung der Räume zu Uhrzeiten durchzuführen, die 
an die übliche4 Verschmutzung angepasst sind und auch damit das Infektionsrisiko zu minimieren. 

  

Beispiele: Großes Fahrerhaus, zur Pausengestaltung mit Aufbewahrungs- und Kühlmöglichkeit von Nah-
rungsmitteln (Quelle: BWB, SEBD) 

 Möglichkeiten zur getrennten Aufbewahrung von Arbeits- und Privatkleidung, in denen verschmutzte Schutz- 
und Arbeitskleidung getrennt von der Straßenkleidung aufbewahrt werden kann. Vorzugsweise sollte die Auf-
bewahrung in 2 Räumen erfolgen, die durch einen Waschraum verbunden sind. 
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Beispiele: Gestaltung von Umkleide- und Waschbereichen (Quelle: Luxembourg) 

 Schwarz-Weiß-Bereiche in Kanalbetriebshöfen bzw. Kläranlagenbetriebsgebäuden stellen eine Selbst-
verständlichkeit dar. Eine wirkliche bauliche Trennung ist anzustreben, aber Doppelspinde in einem 
Raum werden ebenfalls als ausreichend angesehen. Die Wirksamkeit wird durch entsprechende  Unter-
weisungen der Beschäftigten unterstützt. 

 Einrichtungen zum Trocknen durchnässter Schutz- und Arbeitskleidung bis zur Wiederbenutzung. 

       

Beispiele: Einrichtungen zum Trocknen durchnässter Schutz- und Arbeitskleidung (Quelle: SEBD, Luxembourg) 

       

Beispiele: Stiefel Trocknungsvorrichtung, Aufbewahrung von Arbeitskleidung (Bergmannslösung)  
(Quelle: BWB) 

 Einrichtungen zum Reinigen von verschmutztem Schuhwerk (z.B. Fußmatten, Rost) und abwaschbarer Schutz-
kleidung (z.B. Waschanlagen für Stiefel und Schutzkleidung) 
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Beispiele: Einrichtungen zum Reinigen von verschmutztem Schuhwerk (Quelle: SEBD, BWB) 

 Waschgelegenheiten, die es jedem Beschäftigten ermöglichen, sich den hygienischen Erfordernissen entspre-
chend zu reinigen. Dies ist z.B. erfüllt, wenn 

  – an Handwaschbecken Armaturen vorrangig ohne Handberührung bedienbar sind 

 – auf Stützpunkten (z.B. Abwasserbehandlungsanlagen, Bauhöfen) Waschräume mit Duschen eingerichtet 
sind 

 – auf zeitweise besetzten Betriebsstätten Waschgelegenheiten mit fließendem Kalt- und Warmwasser so-
wie Spendern für Reinigungsmittel und Einmalhandtücher vorhanden sind. 

       

Beispiele: Waschgelegenheiten (Quelle: SEBD) 
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 Sind diese Waschgelegenheiten aus baulichen Gründen nicht möglich (z.B. an Fahrzeugen), müssen andere 
geeignete Waschgelegenheiten vorhanden sein. In solchen Fällen sind Waschgelegenheiten mit fließendem 
Warmwasser sowie Spender für Reinigungsmittel und Einmalhandtücher mitzuführen und zu benutzten. 

     

        

Beispiele Handwaschanlage an Kanalreinigungsfahrzeugen (Quelle: SEBD, BWB) 

       

Beispiel: In ein Schubfach integriertes Waschbecken, darunter der Frischwasserkanister (Quelle: Ruhrverband) 

 Eine wirksame technische Maßnahme zum Schutz der Mitarbeiter vor biologischen Arbeitsstoffen ist zum 
Beispiel die Ausstattung der Fahrzeuge mittels einer Warmwasserhandwascheinrichtung. Dies stellt kei-
nen großen Aufwand dar, ermöglicht den Beschäftigten aber, in Kombination mit der organisatorischen 
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Maßnahme des "Hautschutzplans" und der einhergehenden zur Verfügung Stellung von Desinfektions-
mitteln, einen wirksamen Schutz vor Infektionen. In den meisten Fällen ist eine Handwaschanlage mit 
Warmwasserversorgung an Fahrzeugen technisch realisierbar. 

 Die Wasserversorgung der Handwaschanlagen bei Fahrzeugen mit HD-Anlage kann mit dem Frischwas-
serkreislauf des Spültanks gekoppelt werden. So ist ein regelmäßiger Frischwasseraustausch der 
Waschwasservorlage gewährleistet. 

Nr. 5.4.2 TRBA 220: Persönliche hygienische Maßnahmen 
 Nach Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen, vor dem Essen, Trinken und Rauchen sowie vor der Nutzung 

der Toilette müssen die Hände gewaschen werden. 

 Einmalhandtücher, Hautreinigungs-, Hautschutz- und Hautpflegemittel sowie Desinfektionsmittel sind ent-
sprechend dem Hautschutzplan, der vom Arbeitgeber ggf. nach Beratung durch den Betriebsarzt zu erstellen 
ist, zur Verfügung zu stellen und anzuwenden. 
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 An Arbeitsplätzen darf nicht gegessen, getrunken und geraucht werden. 

 Lebensmittel dürfen nur in ausschließlich für diesen Zweck vorgesehenen Schränken oder Kühlschränken auf-
bewahrt werden. Diese Schränke sind regelmäßig zu reinigen. 

 Pausen- und Bereitschaftsräume dürfen nicht mit verschmutzter Arbeitskleidung betreten werden. 

 Zur Körperreinigung zum Arbeitsende sollen Duschen benutzt werden. 

 Schutzkleidung, die der Arbeitskleidung in diesem Bereich entspricht, und persönliche Schutzausrüstungen 
sind nach Bedarf zu wechseln und durch den Arbeitgeber zu reinigen. 
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Beispiel:  Reinigung der Arbeitskleidung / Waschmaschinern und  automatische Dosierstation  
(Quelle: Luxembourg) 

 

Beispiel: Waschanleitung Schutzkleidung (Quelle: SEBD) 

 Ein wöchentlicher Wechsel der Arbeitskleidung muss aber mindestens eingehalten werden. Es müssen min-
destens 3 Sätze von Arbeitskleidung zur Verfügung stehen, so dass ein weiterer Kleidungswechsel im Laufe 
der Woche möglich ist. 

 Die Reinigung der Wäsche ist sowohl durch den Arbeitgeber im Betrieb als auch durch beauftragte Fachfirmen 
möglich. In beiden Fällen muss das Reinigungspersonal auf die Infektionsgefahr hingewiesen werden. Die be-
triebseigene Waschmaschine darf nur für diesen Zweck benutzt werden. Die zu reinigende Kleidung ist wie 
infektionsverdächtige Wäsche zu behandeln. Sie darf nur in ausreichend widerstandsfähigen, dichten und ver-
schlossenen Behältnissen, wie z.B. in für diesen Zweck bestimmten Textil- oder Polyethylensäcken, gekenn-
zeichnet in die Wäscherei gegeben werden. Sie darf nicht mit in den Privatbereich genommen werden. 

 Straßenkleidung ist getrennt von Arbeitskleidung und persönlichen Schutzausrüstungen aufzubewahren. 

Waschtemperatur Waschmittel Materialnummer 5kg-Maschine 13kg-Maschine
Dosierung Dosierung

40°                  (Haltezeit mind. 20 min XXX Desinfektionswaschmittel 09000243 (300 ml) 750 ml
Feinwäsche Programm 18

bei Bedarf YYY Weichspüler 09000258 100 ml 200 ml

bei starker Verschmutzung ZZZ Waschkraftverstärker 09000131 30 ml 80 ml
(in die Hauptwäsche)

60°-70°          (Haltezeit mind. 20 min) XXX Desinfektionswaschmittel 07000007 300 ml 750 ml
Feinwäsche Programm 17

bei Bedarf YYY Weichspüler 09000258 100 ml 200 ml

bei starker Verschmutzung ZZZ Waschkraftverstärker 09000131 30 ml 80 ml
(in die Hauptwäsche)
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Nr. 5.5 TRBA 220: Persönliche Schutzausrüstungen 

Nr. 5.5.1 TRBA 220: Schutzkleidung 

Die Schutzkleidung soll insbesondere bewirken, 

 dass ein unmittelbarer Hautkontakt mit Abwasser vermieden wird, keine biologischen Arbeitsstoffe auf Be-
schäftigte einwirken oder unkontrolliert verschleppt werden, 

 dass Beschäftigte vor Nässe geschützt werden. 

 Geeignet ist eine Kombination (Overall), Bundjacke und Latzhose (siehe auch DIN EN 510 „Festlegungen für 
Schutzkleidung für Bereiche, in denen ein Risiko des Verfangens in beweglichen Teilen besteht“).  

 Oftmals ist der Gebrauch einer Gummischürze sinnvoll (z.B. bei Abspritzarbeiten). 

 Bei Arbeiten mit Aerosolbildung wie z.B. bei manuellen Hochdruckreinigungsarbeiten in Kanalbauwerken ist 
eine flüssigkeitsdichte Schutzkleidung (mindestens Schutzanzug Typ 4 nach DIN EN 14605) zu tragen. 

Nr. 5.5.2 TRBA 220: Handschutz 
Je nach Tätigkeit und Gefährdung müssen abgestimmt auf die mechanische, chemische und biologische 
Belastung Schutzhandschuhe ausgewählt und getragen werden. 

 Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefährdungen (DIN EN 388 „Schutzhandschuhe gegen mechani-
sche Risiken“), 

 flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe bei Arbeiten mit unmittelbarem Abwasser- und Schlammkontakt (vgl. 
DIN EN 374 Teil 1-5 „Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen“). 

 Bei Feuchtarbeiten sind flüssigkeitsdichte Handschuhe einzusetzen. Handschuhe aus Leder/Textil-Kombina-
tionen sowie medizinische Einmalhandschuhe sind ungeeignet. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, Handschuhe 
aus Nitril- bzw. Butylkautschuk zu verwenden. 

 Die Beschäftigten sollen individuell jeweils mehrere Paare geeignete Handschuhe zur Verfügung haben, damit 
verschmutzte oder feuchte Handschuhe nach Reinigung und Trocknung im Wechsel verwendet werden können.  

 Es können auch Unterziehhandschuhe verwendet werden.  

 Es empfiehlt sich, die Schutzhandschuhe arbeitstäglich zu wechseln. 
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 Piktogramme auf dem Handschuh dienen der richtigen Auswahl. In den einschlägigen Normen werden 
die notwendigen Eigenschaften von Schutzhandschuhen durch Piktogramme festgelegt. 

 

 

Schutz vor mechanischen  
Gefährdungen 

Die mit diesem Piktogramm versehenen Handschuhe 
bieten dem Träger Handschutz vor mechanischen Ge-
fährdungen (z.B. Schutz bei allen Tätigkeiten, bei de-
nen die Hände ohne das Tragen von Handschuhen ver-
letzt werden könnten). 

 

 

Einfacher 

Schutz vor chemischen  
Gefährdungen 

Die mit diesem Piktogramm versehenen Handschuhe 
sind wasserdicht und bieten dem Träger einen einfa-
chen Handschutz vor chemischen Gefährdungen. 

 

Vollwertiger 

Schutz vor chemischen  
Gefährdungen 

Die mit diesem Piktogramm versehenen Handschuhe 
bieten dem Träger Handschutz beim Umgang mit Ge-
fahrstoffen (z.B. Laborarbeiten; Lagertätigkeiten; 
„orange“ Betriebsanweisungen der Gefahrstoffe be-
achten; die Stand- bzw. Durchdringungszeit der Hand-
schuhe ist abhängig vom Gefahrstoff). Siehe weitere 
Beschreibung unten 

 

Schutz vor Biologischen  
Gefährdungen 

Die mit diesem Piktogramm versehenen Handschuhe 
bieten dem Träger Handschutz vor biologischen Ge-
fährdungen (z.B. Schutz beim Umgang mit Biostoffen; 
Rechengut; Klärschlamm; → siehe „grüne“ Betriebs-
anweisungen). Die Schutzwirkung ist nur gegeben, 
wenn auf dem Handschuh eines der Chemikalien-
schutzpiktogramme vorhanden ist. 

 

Schutz vor Gefährdungen 
durch Kälte 

Die mit diesem Piktogramm versehenen Handschuhe 
sind für den Einsatz bei Kälte (z.B. Winter) geeignet. 
Die Hinweise zu den zulässigen Temperaturen sind 
Herstellerangaben. 

 

Schutz vor Gefährdungen 
durch Hitze 

Die mit diesem Piktogramm versehenen Handschuhe 
bieten dem Träger Handschutz bei Hitze (z.B. Arbeiten 
mit offener Flamme; Arbeiten an heißen Werkstücken 
oder Anlagenteilen). Die Hinweise zu den zulässigen 
Temperaturen sind Herstellerangaben. 

 

Schutz vor elektrischen  
Gefährdungen 

Die mit diesem Piktogramm versehenen Handschuhe 
bieten dem Träger Schutz im Umgang mit elektrischen 
Gefährdungen (z.B. Wartungs- und Instandsetzungsar-
beiten; Verdrahtungsarbeiten). 

 Der Grad der Schutzwirkung ist anhand des Zifferncodes auf den Handschuhen oder in den Begleitpapie-
ren zu erkennen. Dieser Zifferncode bezieht sich auf DIN-EN-Normen und wird in der DGUV Regel 112-
195 (Benutzung von Schutzhandschuhen) erläutert. Zusätzliche Informationen sind in den mitgelieferten 
Gebrauchsanleitungen der Handschuhe bzw. auf Internetseiten der Hersteller zu finden.  
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 Mögliche Kennzeichnung von biostoffgeeigneten Schutzhandschuhen  

     

 Die Kennzeichnungen, Piktogramme und Buchstabenkombinationen sollen zwar helfen, die Auswahl zu 
erleichtern; allerdings kann nicht darauf verzichtet werden, weitere Auskünfte den Herstellerinformati-
onen zu entnehmen. 

 

 Nur hier sind die Leistungsstufen angegeben, die der Schutzhandschuh bei den Prüfungen gegenüber 
den reinen Chemikalien oder den Zubereitungen erreicht hat. Darüber hinaus finden sich in den Herstel-
lerinformationen Angaben zur Fingerfertigkeit und den lieferbaren Größen. Die Hersteller geben außer-
dem an, ob bei der Herstellung der Schutzhandschuhe Stoffe verwendet wurden, die bekanntermaßen 
Allergien auslösen können. 

 

 Ein Chemikalienschutzhandschuh kann zusätzlich auch mit dem Piktogramm für „bakteriologische Kon-
tamination“ gekennzeichnet sein. Zurzeit wird angenommen, dass Schutzhandschuhe, die bei der Prüfung 
der Penetration widerstehen, einen wirksamen Schutz gegen Bakterien und Pilzsporen bieten. Diese An-
nahme gilt nicht für den Schutz gegen Viren, denn Viren sind von der Größe her wesentlich kleiner als 
Bakterien und Pilzsporen. 

 Schutzhandschuhe können gewaschen, getrocknet und wiederverwendet werden, sofern sie dafür geeig-
net sind und das Verfahren den vom Robert-Koch-Institut zugelassenen Wasch- und Desinfektionsver-
fahren entspricht (Liste der geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und –verfahren gemäß § 18 
IfSG). 
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Beispiel: Trocknungsanlage für gereinigte Handschuhe (Quelle: BWB) 

Nr. 5.5.3 TRBA 220: Fußschutz 
 Besteht die Möglichkeit eines Kontaktes mit biologischen Arbeitsstoffen im Fußbereich durch Wasser-

kontakt, müssen Sicherheitsschuhe getragen werden, die der Zusatzanforderung bezüglich des Wasserdurch-
trittes und der Wasseraufnahme der DIN EN 344 „Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheits-, Schutz- 
und Berufsschuhe für den gewerblichen Bereich“ entsprechen.  

 Bei zahlreichen Tätigkeiten können Stiefel erforderlich sein. 

 

Beispiele: Fußschutz (Quelle: SEBD) 

Nr. 5.5.4 TRBA 220: Augenschutz 
Die Augen sind gegen Spritzer und Aerosole durch geeignete Schutzbrillen bzw. Gesichtsschutzschirme 
wirksam zu schützen.  

 Geschlossene Schutzbrillen (Korbbrillen) sind zu tragen, wenn mit Spritzern von allen Seiten zu rechnen ist. 
Bestimmte Korbbrillen eignen sich auch als Überbrillen bei Personen, die Brillenträger sind.  

 Schutzbrillen müssen der DIN EN 166 „Persönlicher Augenschutz; Anforderungen“ entsprechen. 
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Beispiele: Augenschutz Korbbrille (Quelle: DGUV Regel 112-192) 

 Detailierte Vorgaben zur Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz finden sich in der BG-Regel DGUV 
Regel 112-192 „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“  

Nr. 5.5.5 TRBA 220: Atemschutz 
 Atemschutz ist zu tragen, wenn die inhalative Aufnahme biologischer Arbeitsstoffe in Form von Spritzern 

und Aerosolen durch technische und organisatorische Maßnahmen nicht verhindert werden kann. Dieses gilt 
insbesondere bei Reinigungsarbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern. 

 Geeignet sind z.B. partikelfiltrierende Halbmasken (FFP3) mit Ausatemventil als Mindestanforderung (vgl. DIN 
EN 149). Bei Benutzung der Masken ist darauf zu achten, dass diese dicht abschließen. Partikelfiltrierende 
Halbmasken FFP3 sind nach der Benutzung zu verwerfen. 

 Nicht geeignet sind Atemschutzmasken zur Mehrfachverwendung wegen der Gefahr der Schmierinfektion bei 
Handhabung der Maske oder durch Kontamination des Filters.  

 Bei der Auswahl des Atemschutzes gegenüber biologischen Arbeitsstoffen ist ferner darauf zu achten, 
dass die Nutzung des Selbstretters im Falle der Gefahr nicht behindert wird. 

 

           

Beispiele: Partikelfiltrierende Halbmaske / Vollmaske / Schutzbelüftung (Quelle: BWB, SEBD) 


